
Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte 
(in der Fassung der Beschlüsse des 114. Deutschen Ärztetages 2011 in Kiel) 

Die Berufsordnung regelt die Rechte und Pflichten der Ärzte gegenüber den Patienten, den 
Berufskollegen und der Ärztekammer. 

[…..] 

II. Pflichten gegenüber Patientinnen und Patienten 

[…..] 

§ 7 Behandlungsgrundsätze und Verhaltensregeln  

(1) Jede medizinische Behandlung hat unter Wahrung der Menschenwürde und unter Achtung der 

Persönlichkeit, des Willens und der Rechte der Patientinnen und Patienten, insbesondere des 

Selbstbestimmungsrechts, zu erfolgen. Das Recht der Patientinnen und Patienten, empfohlene 

Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen abzulehnen, ist zu respektieren. 

(2) Ärztinnen und Ärzte achten das Recht ihrer Patientinnen und Patienten, die Ärztin oder den Arzt 

frei zu wählen oder zu wechseln. Andererseits sind - von Notfällen oder besonderen rechtlichen 

Verpflichtungen abgesehen - auch Ärztinnen und Ärzte frei, eine Behandlung abzulehnen. Den 

begründeten Wunsch der Patientin oder des Patienten, eine weitere Ärztin oder einen weiteren Arzt 

zuzuziehen oder einer anderen Ärztin oder einem anderen Arzt überwiesen zu werden, soll die 

behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt in der Regel nicht ablehnen. 

(3) Ärztinnen und Ärzte haben im Interesse der Patientinnen und Patienten mit anderen Ärztinnen und 

Ärzten und Angehörigen anderer Fachberufe im Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten. Soweit 

dies für die Diagnostik und Therapie erforderlich ist, haben sie rechtzeitig andere Ärztinnen und Ärzte 

hinzuzuziehen oder ihnen die Patientin oder den Patienten zur Fortsetzung der Behandlung zu 

überweisen. 

(4) Ärztinnen und Ärzte dürfen individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere auch Beratung, nicht 

ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien durchführen. Auch bei telemedizinischen 

Verfahren ist zu gewährleisten, dass eine Ärztin oder ein Arzt die Patientin oder den Patienten 

unmittelbar behandelt. 

(5) Angehörige von Patientinnen und Patienten und andere Personen dürfen bei der Untersuchung 

und Behandlung anwesend sein, wenn die verantwortliche Ärztin oder der verantwortliche Arzt und die 

Patientin oder der Patient zustimmen. 

(6) Ärztinnen und Ärzte haben Patientinnen und Patienten gebührende Aufmerksamkeit entgegen zu 

bringen und mit Patientenkritik und Meinungsverschiedenheiten sachlich und korrekt umzugehen. 
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(7) Bei der Überweisung von Patientinnen und Patienten an Kolleginnen oder Kollegen oder ärztlich 

geleitete Einrichtungen, haben Ärztinnen und Ärzte rechtzeitig die erhobenen Befunde zu übermitteln 

und über die bisherige Behandlung zu informieren, soweit das Einverständnis der Patientinnen und 

Patienten vorliegt oder anzunehmen ist. Dies gilt insbesondere bei der Krankenhauseinweisung und –

entlassung. Originalunterlagen sind zurückzugeben. 

(8) Ärztinnen und Ärzte dürfen einer missbräuchlichen Verwendung ihrer Verschreibung keinen 

Vorschub leisten. 

§ 8 Aufklärungspflicht  

Zur Behandlung bedürfen Ärztinnen und Ärzte der Einwilligung der Patientin oder des Patienten. Der 

Einwilligung hat grundsätzlich die erforderliche Aufklärung im persönlichen Gespräch vorauszugehen. 

Die Aufklärung hat der Patientin oder dem Patienten insbesondere vor operativen Eingriffen Wesen, 

Bedeutung und Tragweite der Behandlung einschließlich Behandlungsalternativen und die mit ihnen 

verbundenen Risiken in verständlicher und angemessener Weise zu verdeutlichen. Insbesondere vor 

diagnostischen oder operativen Eingriffen ist soweit möglich eine ausreichende Bedenkzeit vor der 

weiteren Behandlung zu gewährleisten. Je weniger eine Maßnahme medizinisch geboten oder je 

größer ihre Tragweite ist, umso ausführlicher und eindrücklicher sind Patientinnen oder Patienten über 

erreichbare Ergebnisse und Risiken aufzuklären. 

§ 9 Schweigepflicht  

(1) Ärztinnen und Ärzte haben über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Ärztin oder Arzt anvertraut 

oder bekannt geworden ist - auch über den Tod der Patientin oder des Patienten hinaus - zu 

schweigen. Dazu gehören auch schriftliche Mitteilungen der Patientin oder des Patienten, 

Aufzeichnungen über Patientinnen und Patienten, Röntgenaufnahmen und sonstige 

Untersuchungsbefunde. 

(2) Ärztinnen und Ärzte sind zur Offenbarung befugt, soweit sie von der Schweigepflicht entbunden 

worden sind oder soweit die Offenbarung zum Schutze eines höherwertigen Rechtsgutes erforderlich 

ist. Gesetzliche Aussage- und Anzeigepflichten bleiben unberührt. Soweit gesetzliche Vorschriften die 

Schweigepflicht der Ärztin oder des Arztes einschränken, soll die Ärztin oder der Arzt die Patientin 

oder den Patienten darüber unterrichten. 

(3) Ärztinnen und Ärzte haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Personen, die zur 

Vorbereitung auf den Beruf an der ärztlichen Tätigkeit teilnehmen, über die gesetzliche Pflicht zur 

Verschwiegenheit zu belehren und dies schriftlich festzuhalten. 

(4) Wenn mehrere Ärztinnen und Ärzte gleichzeitig oder nacheinander dieselbe Patientin oder 

denselben Patienten untersuchen oder behandeln, so sind sie untereinander von der Schweigepflicht 

insoweit befreit, als das Einverständnis der Patientin oder des Patienten vorliegt oder anzunehmen ist. 



§ 10 Dokumentationspflicht  

(1) Ärztinnen und Ärzte haben über die in Ausübung ihres Berufes gemachten Feststellungen und 

getroffenen Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu machen. Diese sind nicht nur 

Gedächtnisstützen für die Ärztin oder den Arzt, sie dienen auch dem Interesse der Patientin oder des 

Patienten an einer ordnungsgemäßen Dokumentation. 

(2) Ärztinnen und Ärzte haben Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen grundsätzlich in die 

sie betreffenden Krankenunterlagen Einsicht zu gewähren; ausgenommen sind diejenigen Teile, 

welche subjektive Eindrücke oder Wahrnehmungen der Ärztin oder des Arztes enthalten. Auf 

Verlangen sind der Patientin oder dem Patienten Kopien der Unterlagen gegen Erstattung der Kosten 

herauszugeben. 

(3) Ärztliche Aufzeichnungen sind für die Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Behandlung 

aufzubewahren, soweit nicht nach gesetzlichen Vorschriften eine längere Aufbewahrungspflicht 

besteht. 

(4) Nach Aufgabe der Praxis haben Ärztinnen und Ärzte ihre ärztlichen Aufzeichnungen und 

Untersuchungsbefunde gemäß Absatz 3 aufzubewahren oder dafür Sorge zu tragen, dass sie in 

gehörige Obhut gegeben werden. Ärztinnen und Ärzte, denen bei einer Praxisaufgabe oder 

Praxisübergabe ärztliche Aufzeichnungen über Patientinnen und Patienten in Obhut gegeben werden, 

müssen diese Aufzeichnungen unter Verschluss halten und dürfen sie nur mit Einwilligung der 

Patientin oder des Patienten einsehen oder weitergeben. 

(5) Aufzeichnungen auf elektronischen Datenträgern oder anderen Speichermedien bedürfen 

besonderer Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, um deren Veränderung, Vernichtung oder 

unrechtmäßige Verwendung zu verhindern. Ärztinnen und Ärzte haben hierbei die Empfehlungen der 

Ärztekammer zu beachten. 

§ 11 Ärztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden  

(1) Mit Übernahme der Behandlung verpflichten sich Ärztinnen und Ärzte den Patientinnen und 

Patienten gegenüber zur gewissenhaften Versorgung mit geeigneten Untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden. 

(2) Der ärztliche Berufsauftrag verbietet es, diagnostische oder therapeutische Methoden unter 

missbräuchlicher Ausnutzung des Vertrauens, der Unwissenheit, der Leichtgläubigkeit oder der 

Hilflosigkeit von Patientinnen und Patienten anzuwenden. Unzulässig ist es auch, Heilerfolge, 

insbesondere bei nicht heilbaren Krankheiten, als gewiss zuzusichern. 

[…..] 

III. Besondere medizinische Verfahren und Forschung  
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§ 14 Erhaltung des ungeborenen Lebens und Schwangerschaftsabbruch  

(1) Ärztinnen und Ärzte sind grundsätzlich verpflichtet, das ungeborene Leben zu erhalten. Der 

Schwangerschaftsabbruch unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Ärztinnen und Ärzte können 

nicht gezwungen werden, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen oder ihn zu unterlassen. 

(2) Ärztinnen und Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen oder eine Fehlgeburt 

betreuen, haben dafür Sorge zu tragen, dass die tote Leibesfrucht keiner missbräuchlichen 

Verwendung zugeführt wird. 

[…..] 

§ 16 Beistand für Sterbende  

Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens 

beizustehen. Es ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie 

dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. 

[…..] 

http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/MBO_08_20111.pdf 

 

 

http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/MBO_08_20111.pdf

